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Antrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin KO LA Birgit Obermüller)
betreffend: Angebote für Suspendierungsbegleitung

Der Landtag wolle beschließen:
“Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, rechtzeitig vor Inkrafttreten neuer bundesrechtlicher Regelungen zur Suspendierungsbegleitung ab dem Schuljahr 2026/27 den Tiroler Schulen ein landesweites Unterstützungsangebot für suspendierte Schüler:innen in Form einer zentralen digitalen Plattform zur Verfügung zu stellen. Ziel soll sein, dass Schulen rasch und unbürokratisch auf unterschiedliche Unterstützungsleistungen zugreifen können (z. B. sozialpädagogische Begleitung, psychosoziale Beratung, Lernunterstützung, externe Fachstellen).”

Zuweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung, Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Forschung

Begründung:
Mit der verpflichtenden Suspendierungsbegleitung ab Herbst 2026 müssen Schulen ein strukturiertes Unterstützungsangebot für suspendierte Schüler:innen anbieten. Schon lange wird deutlich, dass Schulen zunehmend mit herausfordernden Situationen konfrontiert sind, in denen pädagogische, soziale und psychosoziale Unterstützung erforderlich ist. Suspendierungen stellen für alle Beteiligten – Schüler:innen, Lehrkräfte, Mitschüler:innen und Eltern – eine massive Belastung dar und dürfen nicht isoliert betrachtet werden.
Gerade in diesen Fällen braucht es rasch verfügbare, passgenaue und professionelle Unterstützungsangebote, die über den schulischen Alltag hinausgehen. Tiroler Schulen unterscheiden sich jedoch stark hinsichtlich Größe, Standort, sozialem Umfeld und vorhandenen Ressourcen. Einheitliche Standardlösungen greifen daher zu kurz.
Um Schulen handlungsfähig zu machen, ist es notwendig, ihnen Wahlfreiheit und Handlungsspielraum zu geben. Ein modular aufgebautes Unterstützungsangebot – idealerweise gebündelt über eine digitale Plattform – würde es ermöglichen, je nach konkretem Fall jene Maßnahmen auszuwählen, die tatsächlich benötigt werden.
Entscheidend ist dabei die rechtzeitige Bereitstellung dieser Strukturen. Schulen dürfen nicht erst dann Unterstützung erhalten, wenn Suspendierungen bereits ausgesprochen wurden und Eskalationen stattgefunden haben. Prävention, schnelle Intervention und Nachbetreuung müssen zusammengedacht werden.
Mit einem solchen Instrument kann das Land Tirol einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Schulen zu entlasten, Eskalationen zu reduzieren und betroffene Schüler:innen bestmöglich zu begleiten.


Innsbruck, am 26. Jänner 2026
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